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1 Zusammenfassung

Die kantonale Burgerrechtsgesetzgebung war im Landrat Gegenstand von zwei selbstandigen
parlamentarischen Vorstossen, die zundchst vom Regierungsrat unterstitzt und vom Landrat
eindeutig angenommen wurden. Zunachst beauftragte der Landrat im Nachgang zur Motion
der Justizkommission (JUKO) den Regierungsrat mit einer Anderung der gesetzlichen Grund-
lagen dahingehend, dass inskuinftig der Landrat als Legislative und entscheidende Instanz be-
ziehungsweise die JUKO als vorberatende Instanz nicht mehr am kantonalen Einblrgerungs-
verfahren beteiligt seien. In der Folge beauftragte der Landrat aufgrund einer Motion von
Landrat Florian Grendelmeier, Stans, und Mitunterzeichnende den Regierungsrat mit einer
weiteren Anderung der gesetzlichen Grundlagen, dies dahingehend, dass inskiinftig die Ge-
meindeversammliung als entscheidende Instanz auf kommunaler Ebene nicht mehr am Ein-
birgerungsverfahren beteiligt sei (vgl. Ziffer 4).

Die vom Landrat angestossenen Anderungen werden genutzt, um einen weiteren notwendi-
gen Anpassungsbedarf aus Praxis und Rechtsprechung umzusetzen (vgl. Ziffer 5).

Da die bearbeiteten Themen Einfluss auf die Gemeinden und den kommunalen Einburge-
rungsprozess haben, wurde eine erste Konsultation der Gemeinden bereits vor der externen
Vernehmlassung durchgefuhrt. Die hierzu eingegangenen Riuckmeldungen wurden im Bericht
berucksichtigt.

2 Ausgangslage

Aus der kantonalen Birgerrechtsgesetzgebung ergibt sich gegenwartig, dass flr die Erteilung
des Gemeinde- und des Kantonsburgerrechts an volljahrige auslandische Bewerberinnen und
Bewerber die jeweilige Legislative zustandig ist. Dies ist auf der Gemeindeebene die Gemein-
deversammlung und auf Kantonsebene der Landrat.

3 Vorbemerkungen

In EinblUrgerungsverfahren wird tber den rechtlichen Status von Einzelpersonen entschieden.
Das Einbirgerungsverfahren wird durch Gesuche von Bewerberinnen und Bewerbern einge-
leitet. In diesem Verfahren wird insbesondere abgeklart, ob Bewerberinnen und Bewerber in
die schweizerischen Verhaltnisse eingegliedert sind und mit den schweizerischen Lebensge-
wohnheiten, Sitten und Gebrauchen vertraut sind. Das heisst, es erfolgt eine einzelfallbezo-
gene Prifung. Das Verfahren endet mit der Erteilung des Birgerrechts oder der Abweisung
des Gesuchs, das heisst, einer individuell-konkreten Anordnung, die alle Merkmale einer Ver-
fugung erfullt. Auch wenn kein Anspruch auf Einbirgerung besteht, muss die zustandige Be-
horde die einschlagigen Verfahrensbestimmungen und den Anspruch der Bewerberinnen und
Bewerber auf Wahrung ihrer Persdnlichkeitsrechte, insbesondere im Bereich des Datenschut-
zes, beachten; sie darf weder willkirlich noch diskriminierend entscheiden. Sie muss ihr Er-
messen pflichtgemass, nach Sinn und Zweck der Blrgerrechtsgesetzgebung austben. Es
handelt sich somit materiell um einen Akt der Rechtsanwendung. Dieser Umstand bringt es
mit sich, dass gesetzes- und verfassungsmassige Verfahrensgarantien einzuhalten sind wie
insbesondere der Anspruch auf rechtliches Gehor gemass Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bundesverfassung, BV; SR 101 [Anspruch auf
Begriindung eines negativen Einblrgerungsentscheids]), selbst wenn der individuelle Hoheits-
akt, der die Rechtsstellung eines Einzelnen unmittelbar betrifft, von der Legislative ausgeht.
Weiter bedingt dies, dass die Entscheide einer rechtsgebundenen Entscheidinstanz, die allen-
falls verfassungsmassige Rechte verletzen, formell und materiell auf deren Verletzung geprtift
werden kénnen muissen (vgl. BGE 129 1 232, E. 3.3). Ordentliche Einbirgerungen sind auf-
grund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Verwaltungsakte zu qualifizieren, welche
durch die Exekutive vollzogen werden kénnen.

In den vergangenen Jahren wurden Bewerberinnen und Bewerber zusehends einer eingehen-
deren Prifung unterzogen, um die Einblrgerungseignung abzuklaren. Die Voraussetzungen
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bei der Gesuchstellung wie auch wahrend des laufenden Verfahrens wurden und werden wie-
derholt auf allfallige Einburgerungshindernisse gepruft. Erste Abklarungen finden teilweise be-
reits anlasslich eines ersten Gesprachs vor Einreichung eines Einbuirgerungsgesuchs mit dem
kantonalen Amt fur Justiz, Abteilung Zivilstandsamt und Birgerrecht (hachfolgend als «Koor-
dinationsbehérde» gemass Art. 23 kBUG bezeichnet) statt. Dieses Vorgehen hat sich bewahrt,
da keine Gesuche mehr eingereicht werden, die sogleich wieder zuriickgewiesen werden mus-
sen, weil Voraussetzungen nicht erfullt sind. Dies kommt auch den Einbirgerungswilligen zu-
gute, da die vorgéngige, teils aufwendige Beschaffung von kostenpflichtigen Dokumenten ent-
fallt.

Wird ein Einburgerungsgesuch eingereicht, nimmt die Koordinationsbehdrde eine erste for-
melle Prufung und erste Abklarungen bei diversen Amtsstellen vor. Werden bei den Abklarun-
gen keine Einbirgerungshindernisse festgestellt, wird das Gesuchdossier der Einbuirgerungs-
gemeinde zur Prufung der materiellen Voraussetzungen — und damit vor allem der Integration
— weitergeleitet. Kann die kommunale Einblrgerungsbehorde aufgrund ihrer Prifung die Zu-
stimmung zur Einbtirgerung empfehlen, vertritt der Gemeinderat das Gesuch befiirwortend vor
der Gemeindeversammlung. In diesem Fall kann die Legislative ohne weitere Abstimmung nur
noch die Zustimmung erteilen, sofern aus der Mitte der Gemeindeversammlung nicht ein hin-
reichend begrindeter Antrag zur Ablehnung der Zusicherung des Gemeindebirgerrechts ge-
stellt wird. Damit erweist sich die Einblrgerung durch die Gemeindeversammlung in den meis-
ten Féllen als reine Formsache.

Eine analoge Ausgangslage ergibt sich bei der Erteilung des Kantonsburgerrechts. Nach der
Zusicherung des Gemeindebirgerrechts werden erneut Abklarungen durch die Koordinations-
behdrde getétigt, bevor das Gesuchdossier dem Regierungsrat zwecks Antragstellung an den
Landrat weitergeleitet wird. Die JUKO hat sich in der Folge mit Dossiers auseinanderzusetzen,
die aufgrund der Vorarbeiten fast immer eine klare Ausgangslage bieten. Die landrétliche Be-
schlussfassung stellt demzufolge ebenfalls in der Regel eine reine Formsache dar. Wie die
kommunale hat auch die kantonale Legislative ohne weitere Abstimmung die Zusicherung des
Kantonsburgerrechts zu erteilen, sofern aus der Mitte des Landrates nicht ein hinreichend be-
grindeter Antrag zur Ablehnung der Erteilung des Kantonsbirgerrechts gestellt wird.

4 Grundzuge der Vorlage
4.1 Motion Justizkommission

Am 18. Februar 2022 reichte die JUKO beim Landratsbiiro eine Motion betreffend Anderung
des kBUG ein (Beschlussfassung Exekutive statt Legislative auf kantonaler Ebene).

Mit Beschluss Nr. 407 vom 5. Juli 2022 nahm der Regierungsrat Stellung zur Motion. Dieser
erwog, eine Anderung des Einbuirgerungsverfahrens, wonach der Landrat als Legislative —und
damit auch die antragstellende JUKO — nicht mehr am Einburgerungsverfahren beteiligt sei,
erweise sich als durchwegs positiv. Es mache Sinn, aufgrund des besagten Verwaltungsaktes
die Erteilung des Kantonsburgerrechts an die Exekutive zu delegieren. Anlasslich der Revision
der kantonalen Gesetzgebung werde dann zu bestimmen sein, welcher Exekutivbehdrde —
Regierungsrat oder Justiz- und Sicherheitsdirektion — der Entscheid zu Ubertragen sei.

Am 1. September 2022 behandelte die landratliche Kommission fiir Staatspolitik, Justiz und
Sicherheit (Kommission SJS) die Vorlage und beantragte einstimmig, die Motion JUKO Uber
das Einburgerungsverfahren auf kantonaler Ebene zu unterstiitzen. Bei der Ausarbeitung des
Gesetzestextes sei zu prifen, welche Behorde auf kantonaler Stufe die geeignete Entscheid-
behdrde sei. Es sei auch die Option zu prifen, ob eine Verlegung der Entscheidinstanz vom
Regierungsrat an ein Amt der Justiz- und Sicherheitsdirektion sinnvoll sei.

Am 26. Oktober 2022 beschloss der Landrat mit 58 : 0 Stimmen die Gutheissung der Motion
JUKO.
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4.2 Motion Grendelmeier

Am 1. Dezember 2022 reichten Landrat Florian Grendelmeier, Stans, und Mitunterzeichnende
eine Motion betreffend Anderung des kBUG ein (Beschlussfassung Exekutive statt Legislative
auf kommunaler Ebene).

Mit dieser Motion nahm der Motiondr Bezug auf die gutgeheissene Motion der JUKO und be-
antragt die Schaffung neuer Zustandigkeitsregelungen im kommunalen Einblrgerungsverfah-
ren betreffend die Einblrgerung volljahriger, auslandischer Bewerberinnen und Bewerber.

Mit Beschluss Nr. 243 vom 9. Mai 2023 nahm der Regierungsrat zu dieser Motion Stellung. Er
fuhrte aus, eine Anderung des Einbiirgerungsverfahrens, wonach die Gemeindeversammlung
nicht mehr am Einbirgerungsverfahren beteiligt sei, erweise sich als durchwegs positiv. Es
mache Sinn, aufgrund des bereits in der Motion JUKO erlauterten Verwaltungsaktes bei Ein-
blUrgerungsverfahren, die Zusicherung des Gemeindeblrgerrechts ebenfalls auf Stufe der
Exekutive anzusiedeln. Zudem solle der aktuell laufende Gesetzgebungsprozess im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der Motion JUKO in Sachen Anderung des kBUG genutzt wer-
den, um mit den Gemeinden zu kléaren, ob mit der Neuregelung des Einblrgerungsverfahrens
auch eine Neuregelung des Einbirgerungsverfahrens auf kommunaler Ebene erfolgen soll.
Hierbei solle auch abgeklart werden, ob zukinftig der Gemeinderat oder eine Einburgerungs-
kommission fur die Zusicherung des Gemeindeburgerrechts auf kommunaler Ebene zustandig
sein soll.

Am 1. Juni 2023 behandelte die Kommission SJS die Vorlage und beantragte einstimmig, die
Motion Grendelmeier tber das Einblrgerungsverfahren auf kommunaler Ebene zu unterstit-
zen.

Am 28. Juni 2023 beschloss der Landrat mit 54 : 2 Stimmen grossmehrheitlich die Gutheis-
sung der Motion Grendelmeier.

4.3 Weitere Anpassungen
4.3.1 Vorbemerkungen

Im Zuge der bisherigen Praxis des am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen kantonalen Einblr-
gerungsrechts haben sich auch Handlungsfelder aufgetan, wonach gewisse Teilbereiche einer
entsprechenden Anpassung bedurfen. Dies betrifft vor allem die Gesuche von Schweizer Be-
werberinnen und Bewerbern sowie Aspekte im Zusammenhang mit der Prifung strafrechtli-
cher Begebenheiten. Letztere wurden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwal-
den behandelt.

Es sind somit auch nachfolgende Themenfelder einer Anpassung zu unterziehen:

- Nach aktueller Gesetzgebung erfolgen bei Schweizer Bewerberinnen und Bewerber, wel-
che das Gemeinde- und Kantonsbirgerrecht im Kanton Nidwalden erwerben wollen, ana-
loge (stufenkonforme) Prozessablaufe und Formulareingaben wie bei der Einblrgerung von
auslandischen Staatsangehorigen. Ausgenommen hiervon ist lediglich die Bewilligung zum
Erhalt des Schweizer Blrgerrechts auf Stufe Bund. Dieses unndétige und aufwendige Ver-
fahren ist fir Gesuchstellende, Einblirgerungsbehérden wie auch fiir die Verwaltung zu ver-
einfachen. Insbesondere sind hier zu den Formalitdten der Gesucheinreichung wie auch
der materiellen Gesuchspriifung neue gesetzliche Vorgaben aufzunehmen, die das Einbur-
gerungsverfahren von Schweizer Bewerberinnen und Bewerber fir alle Betroffenen ada-
guat vereinfachen;

- Bezglich des Entscheides zum Kantonsbiirgerrecht bei minderjahrigen gesuchstellenden
Personen ist im aktuellen kantonalen Gesetz nicht ausdricklich festgehalten, dass die (Jus-
tiz- und Sicherheits-)Direktion bei diesen — neben der Erteilung — auch das Kantonsburger-
recht im Vorfeld zusichert. Dieses Manko ist mit der vorliegenden Teilrevision zu bereinigen
(vgl. Art. 13 ziff. 1 lit. b KBUG);
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- Sodann wurde geprift, ob bei positiven Einblrgerungsentscheiden von Gesetzes wegen
auf ein Rechtsmittel verzichtet werden kann (vgl. Art. 33 Abs. 1 kBuG, dies aufgrund der
Regelung von Art. 46 des Bundesgesetzes lber das Schweizer Blrgerrecht [Birgerrechts-
gesetz, BUG; SR 141.0]), wonach die Kantone Gerichtsbehérden einsetzen, die als letzte
kantonale Instanzen Beschwerden gegen ablehnende Entscheide tber die ordentliche Ein-
blrgerung beurteilen.

4.3.2 Vereinfachung des Einbirgerungsverfahrens flir Schweizer Bewerberinnen
und Bewerber

4321 Allgemeines

Schweizer Bewerberinnen und Bewerber, welche das Gemeinde- und Kantonsburgerrecht er-
werben mdchten, missen gestitzt auf Art. 7 Abs. 1 Ziff. 2 kBUG mit den kantonalen und kom-
munalen Lebensverhaltnissen sowie Sitten und Gebrduchen vertraut sein (lit. a), die Rechts-
ordnung beachten und einen unbescholtenen Leumund besitzen (lit. b) und fahig sein, sich im
Alltag in Wort und Schrift in deutscher Sprache verstandlich auszudriicken. Demzufolge sind
damit die gleichen Abklarungen wie bei ausléandischen Bewerberinnen und Bewerbern vorzu-
nehmen. Zur Uberprifung dieser Voraussetzungen wird in der Regel ein (teilweise schriftli-
cher) Einblrgerungstest durchgefihrt und das Strafregister-Informationssystem (VOSTRA)
Uberprift, wobei dieser keine Eintragungen haben darf. Bei fremdsprachigen Schweizer Be-
werberinnen und Bewerbern wird zudem ein Sprachnachweis verlangt. Schweizer Bewerbe-
rinnen und Bewerber haben sodann generell — auch in Zukunft — ihren Verpflichtungen nach-
zukommen (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 3 kBUG) und sich wirtschaftlich zu erhalten sowie geordnete
finanzielle Verhaltnisse auszuweisen (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 4 kBUG). Dies bedingt einerseits die
Einreichung eines Betreibungsregisterauszuges, andererseits aber auch diverse Abklarungen
hinsichtlich des Bezuges von Sozialhilfeleistungen und allféalliger Ausstande bei der Steuerbe-
horde. Eine Auswertung der letzten finf Jahre zeigte, dass im Kanton Nidwalden 1 bis maxi-
mal 3 Gesuche jahrlich fur die Erteilung des Gemeinde- und Kantonsbirgerrechts von Schwei-
zer Bewerberinnen und Bewerbern gestellt werden. Davon erfillten alle die Anforderung von
Art. 7 Abs. 1 kBUG.

4322 Bezug von Sozialleistungen

Beziehen auslandische Bewerberinnen und Bewerber Sozialleistungen, kénnen sie das Ge-
meinde- und das Kantonsbirgerrecht — und damit auch das primar angestrebte Schweizer
Burgerrecht — nicht erwerben. Zudem kann gestiitzt auf das Bundesgesetz Uber die Auslan-
derinnen und Auslander und Uber die Integration (AlG, SR 142.20) die Niederlassungsbewilli-
gung bei einem dauerhaften und erheblichen Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe in eine
Aufenthaltsbewilligung zurtickgestuft und unter bestimmten Voraussetzungen gar widerrufen
werden. Gleiches gilt auch fiir die Aufenthaltsbewilligung.

Demgegentiber wird Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern bei einem Bezug von Sozial-
leistungen das Gemeinde- und Kantonsbirgerrecht bisher zwar verwehrt, dennoch dirfen und
werden sie nach wie vor in der entsprechenden Wohngemeinde verbleiben. Schweizer Bewer-
berinnen und Bewerber haben somit zufolge keine negativen Konsequenzen in Bezug auf ih-
ren Aufenthalt im Kanton und in der Gemeinde zu beflirchten. Sie profitieren von der Nieder-
lassungsfreiheit i.S.v. Art. 24 BV. Eine Aussicht auf eine «Schlechterstellung» der
Anwesenheitsberechtigung, wie es bei auslandischen Staatsangehérigen vorgesehen ist, und
die allenfalls einen Anreiz gibt, keine Sozialleistungen zu beziehen, besteht bei Schweizer
Bewerberinnen und Bewerbern nicht.

Bezogen oder beziehen Schweizer Bewerberinnen und Bewerber, die um das kantonale und
kommunale Biirgerrecht ersuchen, zum Zeitpunkt der Gesucheinreichung Sozialhilfe, soll dies
in Zukunft keinen Einfluss mehr auf den Einbiirgerungsentscheid haben. Dies wird von einer
knappen Mehrheit der Gemeinden im Kanton Nidwalden beflrwortet (6 : 5 Stimmen).

In Bezug auf den Einwand der fehlenden Gleichbehandlung von ausléndischen und Schweizer
Bewerberinnen und Bewerbern ist anzumerken, dass das Gebot der rechtsgleichen Behand-
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lung im Sinne von Art. 8 BV verletzt ist, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentli-
chen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, fur die ein vernunftiger Grund in den zu re-
gelnden Verhaltnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlasst, die sich
aufgrund der Verhaltnisse aufdrangen. Gleiches muss nach Massgabe seiner Gleichheit gleich
und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt werden. Die Frage,
ob fir eine rechtliche Unterscheidung ein vernunftiger Grund in den zu regelnden Verhéltnis-
sen ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je nach
den herrschenden Anschauungen und Verhéltnissen. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen
dieser Grundsatze und des Willkurverbots ein erheblicher Gestaltungsspielraum (vgl. BGE 145
I 259, E. 6.1). Es ist somit vertretbar und lauft dem Gleichheitsgebot nicht entgegen, wenn bei
der kantonalen beziehungsweise kommunalen Einbirgerung zwischen auslandischen und
Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern unterschieden wird. Es besteht vielmehr ein be-
grundbarer sachlicher Unterschied: die eine Gruppe strebt als Schweizer Blrgerin oder Birger
allein das kantonale und kommunale Birgerrecht an, die andere Gruppe vielmehr das Schwei-
zer Burgerrecht.

Da sich die Mehrheit der Gemeinden dafiur ausspricht, dass der Bezug von Sozialhilfe kein
entscheidrelevantes Kriterium mehr fir die Einblrgerung von Schweizer Bewerberinnen und
Bewerber sein soll, ist in Zukunft nicht mehr auf den Bezug von Sozialhilfe abzustellen. Es ist
insofern auf die Einholung entsprechender Auskinfte zu verzichten, wodurch das Einbtirge-
rungsverfahren fur Schweizer Bewerberinnen und Bewerber in formeller sowie in materieller
Hinsicht erheblich vereinfacht wird.

Gleiches muss sodann flir den Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenkasse bei selbst-
verschuldeter Arbeitslosigkeit gelten. Die Koordinationsbehtrde hat in Bezug auf samtliche
Sozialleistungen keine weitergehenden Abklarungen vorzunehmen.

4323 Finanzielle Verhaltnisse

Die geordneten finanziellen Verhaltnisse sollen, wie bis anhin, mittels Erbringung eines Betrei-
bungsregisterauszuges durch die Bewerberinnen und Bewerber sowie mit Abklarungen bei
der Steuerbehérde durch die Koordinationsbehdrde Uberprift und beurteilt werden.

4324 Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung

Hinsichtlich der Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung soll nach wie vor auf Eintra-
gungen im VOSTRA abgestellt werden, sodass die Koordinationsbehdrde die entsprechende
Uberprifung anhand einer Abfrage vorzunehmen hat. Dies ist fiir die Koordinationsbehorde
ein geringer Aufwand und stellt fir Schweizer Bewerberinnen und Bewerber keinen Mehrauf-
wand bei der Gesucheinreichung dar. Allerdings ist zwecks Vereinfachung des Einbirgerungs-
verfahrens in materieller Hinsicht bei Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern allein auf Ein-
trage der letzten funf Jahre — in Anlehnung an die erforderliche Wohnsitzdauer — abzustellen.

4.3.25 Sprachnachweis

Sechs Gemeinden erachten einen Sprachnachweis Uber gentigende Deutschkenntnisse flr
fremdsprachige Schweizer Bewerberinnen und Bewerber als unerlasslich. Fur finf Gemein-
den sei deren Einblrgerung auch ohne einen Nachweis geniligender Deutschkenntnisse denk-
bar. Unter Bertlicksichtigung, dass die deutsche Sprache im Kanton Nidwalden Amtssprache
ist sowie des mehrheitlichen Wunsches der Gemeinden, einen Nachweis Uber genligende
Deutschkenntnisse zu verlangen, haben auch fremdsprachige Schweizer Bewerberinnen und
Bewerber weiterhin einen entsprechenden Sprachnachweis vorzulegen.

4.3.2.6 Wohnsitzbestéatigung

Im Sinne einer Vereinfachung ist auf das Einreichen einer Wohnsitzbestatigung durch Schwei-
zer Bewerberinnen und Bewerber zu verzichten. Die erforderliche Wohnsitzdauer von fiinf
Jahren kann von der Koordinationsbehdrde bei der Gesucheinreichung direkt gepruft werden.
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4327 Arbeitsvertrag/-bestatigung, Lehrvertrag/-bestatigung, Studiennachweis

Die Mehrheit der Gemeinden (10 : 1 Stimmen) hat sich dafiir ausgesprochen, bei Schweizer
Bewerberinnen und Bewerbern auf die Einreichung eines Arbeitsvertrages oder einer Arbeits-
bestétigung beziehungsweise eines Lehrvertrags oder einer Lehrbescheinigung oder auf ei-
nen Studentennachweis zu verzichten.

Schweizer Bewerberinnen und Bewerber missen in inrem Einblrgerungsgesuch ihre Arbeit-
geberin oder ihren Arbeitgeber und ihren Beruf angeben. Auf die Einreichung von Unterlagen
Uber die berufliche Situation ist zu verzichten, soweit sich fir diese nicht ein besonderer Bedarf
ergibt. Sofern die Einreichung eines Arbeits- oder Lehrvertrages und einer Arbeits- oder Lehr-
bestétigung einen zusatzlichen Hinweis auf geordnete finanzielle Verhaltnisse darstellen soll,
ist anzumerken, dass die finanziellen Verhaltnisse bereits mit dem Betreibungsregisterauszug
und den Abklarungen bei der Steuerbehdrde umfassend Uberprift werden kénnen.

5 Ausfuhrungen zu den einzelnen Bestimmungen
5.1 Kantonales Birgerrechtsgesetz (kBUG; NG 121.1)
Art. 3 Abs. 3 ziff. 1, 3 und 3a Gesuch

1. allgemein

Die jetzige Formulierung von Abs. 3 Ziff. 1 wirkt missverstandlich. Sie impliziert, dass nicht auf
ein Gesuch eingetreten werde, wenn die Unterlagen zur Person fehlen oder unvollstandig sind
und das Gesuch auch nicht guiltig unterzeichnet worden ist. Um jedoch auf das Einblrgerungs-
gesuch eintreten zu kénnen, muss jede einzelne Anforderung aus Abs. 3 mit der Einreichung
des Gesuches erfillt sein.

Zur Anpassung des kommunalen und kantonalen Einbirgerungsverfahrens ist in Bezug auf
eine adaquate Vereinfachung der materiellen Prufung bei Schweizer Bewerberinnen und Be-
werbern in Anlehnung an die funfjahrige Wohnsitzpflicht auch nur auf Eintrage der letzten funf
Jahre im VOSTRA abzustellen. Es wird prazisiert, welche Eintragungen im VOSTRA einer
Einblrgerung entgegenstehen. Andererseits ist in diesem Zusammenhang auch zu regeln,
innert welcher Fristen Eintragungen nach Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht fir Schweizer
und auslandische Bewerberinnen und Bewerber zu einem Einblrgerungshindernis werden.
Dadurch wird auf einen Blick deutlich, wann und bei welchen Eintragen auf Einblrgerungsge-
suche von volljahrigen und minderjahrigen Schweizer oder auslandischen Bewerberinnen und
Bewerbern eingetreten werden kann und wann nicht (Abs. 3 Ziff. 3 und 3a).

Das kantonale Recht hat in Zusammenhang mit der Einsicht in Strafurteile keine Online-Ab-
frage-Moglichkeit zu begriinden. Dies erfolgt bereits von Bundesrechts wegen. Gestltzt auf
Art. 46 lit. g des Bundesgesetzes lber das Strafregister-Informationssystem VOSTRA (Straf-
registergesetz, StReG; SR 330) ist die Zulassigkeit der online abfragenden Behorde mit Zu-
gang zum Behdrdenauszug 2 geregelt. Die fur die Einblrgerung auf Stufe Kanton zusténdigen
Stellen — nicht jedoch die kommunalen Einbirgerungsinstanzen — kénnen durch ein Abrufver-
fahren in alle im Behdrdenauszug 2 erscheinenden Daten (Art. 38) Einsicht nehmen, soweit
dies fir die Durchfiihrung von Einbirgerungsverfahren auf Stufe Kanton einschliesslich der
Nichtigerklarung von Einbirgerungen notwendig ist.

Art. 5 Abs. 2und 3 EinblUrgerungsvoraussetzungen
1. allgemein

Nach der aktuellen Birgerrechtsgesetzgebung wird ein Einbirgerungsgesuch, das mehrere
Bewerberinnen und Bewerber umfasst, mit allen einbezogenen Personen abgewiesen, sobald
sich ergibt, dass eine der gesuchstellenden Personen die Einblrgerungsvoraussetzungen
nicht oder nicht mehr erfullt. Bewerberinnen und Bewerber, welche die Einblrgerungskriterien
nach wie vor erfiillen und weiterhin eingeburgert werden moéchten, missen infolgedessen un-
ter Kostenfolge — welche je nach Fortgang des Einburgerungsverfahrens ansehnlich sein kann
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— wiederum ein Gesuch einreichen. Damit ist fur diese Personen allenfalls auch eine erhebli-
che Verzogerung ihres Einblrgerungsverfahrens verbunden, ein erneutes Verfahren nota
bene, das sie so nicht zu verantworten haben. Mit einem neuen Verfahren sind abermals nicht
unerhebliche Kosten verbunden.

Umfasst ein Einburgerungsgesuch mehrere Bewerberinnen und Bewerber und erfillt eine da-
rin aufgefuhrte Person im Laufe des Einburgerungsverfahrens die Einblrgerungskriterien nicht
oder nicht mehr, beispielsweise wegen Straffalligkeit oder selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit,
sollen solche Gesuche inskinftig «gesplittet» werden kénnen. Umfasst ein Gesuch lediglich
eine Person, resultiert hieraus kein Nachteil fur Dritte. Nicht so, wenn das Gesuch mehrere
Bewerberinnen und Bewerber umfasst (Familie mit Kindern).

Ist nun der Fall eingetreten, dass eine Person die Einblrgerungskriterien nicht oder nicht mehr
erfullt, bestimmen die Gesuchstellenden Personen, wie sie weiterfahren wollen. Fir eine Wei-
terfihrung des Einburgerungsverfahrens bedarf es der schriftlichen Zustimmung der tbrigen
Gesuchstellenden. Diese Zustimmung hat die Koordinationsbehérde einzuholen. Aufgrund
dieser Aufteilung des Gesuches («Splitting») kann das Einburgerungsverfahren fir Bewerbe-
rinnen und Bewerber, welche die Einblrgerungskriterien nach wie vor erfillen, ohne Zeitver-
lust und Mehraufwand weiterbearbeitet werden (Abs. 2). Das Gesuch der vom Mangel be-
troffenen Person wird bis auf Weiteres sistiert.

Art. 7 Abs. 1 3. materielle Voraussetzungen
a) auslandische Bewerberinnen und Bewerber

Die materielle Gesuchsprufung fir Schweizer Bewerberinnen und Bewerber ist angemessen
und adaquat zu vereinfachen. Demzufolge ist zwischen ausléndischen und Schweizer Bewer-
berinnen und Bewerber zu unterscheiden (Anpassung des Titels unter lit. a).

Der Begriff Leumund bezeichnet die aus der Meinung anderer resultierende soziale Einschéat-
zung, den Ruf und das Ansehen beziehungsweise den guten oder schlechten Ruf, den jemand
aufgrund seines Lebenswandels bei seiner Umgebung innehat. Ihm haftet regelméssig eine
subjektive Wertung an, die im EinblUrgerungsverfahren keine Beriicksichtigung mehr finden
soll. Auch wird der Begriff Leumund im Bundesgesetz Uber das Schweizer Birgerrecht nicht
mehr verwendet. Aus diesem Grund sind anstelle des Leumundes die Begriffe 6ffentliche Si-
cherheit und Ordnung zu verwenden. Die Beachtung der ¢ffentlichen Sicherheit und Ordnung
ist zudem anhand eines VOSTRA- oder Betreibungsregister-Auszuges objektiv beurteilbar.

Art. 7a b) Schweizer Bewerberinnen und Bewerber

Einleitung vgl. zu Art. 7. Insofern wird ein neuer Art. 7a kBUG eingefiuhrt, der die materiellen
Voraussetzungen fiir die Einblrgerung von Schweizer Bewerberinnen und Bewerber festlegt
(vgl. Titel).

Wie bereits erwahnt, ist in Bezug auf die materielle Gesuchsprifung zwischen auslandischen
und Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern zu unterscheiden. Aus diesem Grund bezieht
sich der neu eingefiihrte Art. 7a hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen auf die Gesuche
von Personen, welche das Schweizer Blrgerrecht bereits besitzen. Im Unterschied zu auslan-
dischen Bewerberinnen und Bewerbern missen Schweizer Bewerberinnen und Bewerber die
EinblUrgerungsvoraussetzungen im Sinne von Art. 11 und 12 BUG — ausgenommen die Be-
achtung der offentlichen Sicherheit und Ordnung gemass Art. 12 Abs. 1 lit. a kBUG — nicht
erfillen. Im Weiteren geniigt es, wenn sie mit den kantonalen und kommunalen Lebensver-
haltnissen, Sitten und Gebrauchen vertraut sind. Ferner ist entsprechend den Ausflihrungen
zum Begriff Leumund (vgl. Art. 7) dieser durch die Begriffe 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
zu ersetzen.
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Art. 8 c) besondere Félle

Anpassung des Titels: zum einen neu lit. ¢ (bisher lit. b); zudem «besondere Falle» statt wie
bisher «<Besonderes», weil in Art. 8 die Falle von minderjahrigen oder beeintrachtigten Perso-
nen geregelt werden.

Da neu die Voraussetzungen flr Schweizer Bewerberinnen und Bewerber sowie fur auslandi-
sche Bewerberinnen und Bewerber unterschiedlich sind, ist Abs. 1 neu so zu formulieren, dass
die Voraussetzungen gemass Art. 7 Abs. 1 Ziff. 3 und 4 (fir ausléandische Bewerberinnen und
Bewerber) beziehungsweise gemass Art. 7a Abs. 1 Ziff. 2 und 3 (fir Schweizer Bewerberin-
nen und Bewerber) geprift werden.

Art. 9 d) Sprachnachweis
Anpassung des Titels: neu lit. d (bisher lit. c).

Art. 9a e) Beachten der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung

Im neu eingefuhrten Art. 9a wird das Beachten der offentlichen Sicherheit und Ordnung in
Bezug auf volljahrige und minderjahrige Bewerberinnen und Bewerber prazisiert.

Fir die Beurteilung der Einhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sind diejenigen
Eintrdge massgebend, die im VOSTRA ersichtlich sind. Im Sinne der Unschuldsvermutung
beziehungsweise der nicht bewiesenen Schuld dirfen Einstellungs- und/oder Nichtanhand-
nahmeverfiigungen, respektive Strafverfahren, die nicht im VOSTRA ersichtlich sind, beim
Einbirgerungsverfahren nicht bertcksichtigt werden. Hangige Strafverfahren fihren gestutzt
auf den neuen Art. 5 Abs. 2 kBUG zu einer Sistierung des Einburgerungsverfahrens.

Art. 10 EinblUrgerungsverfahren
Ausschliesslich redaktionelle Anderungen.

Art. 11 2. Zeitpunkt des Burgerrechtserwerbes
Ausschliesslich redaktionelle Anderungen.

Art. 12 Abs. 1 und 2 3. Zustandigkeit
a) Gemeindeblurgerrecht

Der Gemeinderat erteilt das Gemeindebirgerrecht fir Nidwaldner Birgerinnen und Blrgern,
womit dieses Verfahren abgeschlossen ist (Abs. 1 Ziff. 1). In allen Ubrigen Einblrgerungsver-
fahren (Kantons- oder Schweizer Burgerrecht) haben die betroffenen Personen ein weiteres
Blrgerrecht zu erlangen, so dass der Gemeinderat in den Gibrigen ordentlichen Einblrgerungs-
verfahren das Gemeindebirgerrecht nicht erteilt, sondern dieses «nur» zusichert (Ziff. 2). Lit. a
und b von Ziff. 2 sind aufzuheben, weil die betroffenen Bewerberinnen und Bewerber (ausser-
kantonale Schweizer Blrgerinnen und Bilrger sowie minderjahrige Auslanderinnen und Aus-
lander) neu bereits in Ziff. 2 enthalten sind. Lit. a) und b) kénnen daher aufgehoben werden.

Aufgrund der gutgeheissenen Motion Grendelmeier soll die Zusicherung des Gemeindebdir-
gerrechts an volljahrige auslandische Bewerberinnen und Bewerber dadurch vereinfacht (und
verkirzt) werden, dass inskiinftig nicht mehr die Gemeindeversammlung darliber entscheidet.
Diese Verfahren miindeten seit den hdchstrichterlich beurteilten Einblrgerungsfalle von Em-
men? nicht mehr in (freie) Beschlussfassung dartiber, ob volljahrige auslandische Bewerberin-
nen und Bewerber einzublirgern waren oder nicht. Denn lag kein hinreichend begriindeter und
zuldssiger Antrag auf Nichteinbirgerung vor, galt der Antrag auf Einburgerung stillschweigend
als angenommen. Insofern erweist es sich als verwaltungsokonomisch, das Gemeindebiirger-
recht auch fir volljahrige auslandische Bewerberinnen und Bewerber grundsétzlich durch eine

1BGE 1291217
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Exekutivinstanz (Gemeinderat nach Abs. 1 Ziff. 2) erteilen zu kénnen. Dies erfolgt durch den
Gemeinderat heute bereits fir minderjahrige auslandische Bewerberinnen und Bewerber.

Die Gemeinden kdnnen eine eigene Zustandigkeitsregelung erlassen, indem sie diese Kom-
petenz in der Gemeindeordnung an eine funfkdpfige Einburgerungskommission tbertragen.
Wahlbehdrde ist der Gemeinderat. Mindestens ein Mitglied hat dem Gemeinderat anzugeho-
ren (Abs. 2). Nehmen sie diese Mdglichkeit nicht wahr, ist der Gemeinderat fur Einburgerungs-
entscheide zustandig.

Art. 13 Abs. 1 und 2 b) Kantonsbiirgerrecht

Lit. @) und b) von Ziff. 1 sind aufzuheben, weil die betroffenen Bewerberinnen und Bewerber
neu entweder in Ziff. 1 (Erteilung Kantonsbuirgerrecht an Schweizer Birgerinnen und Burger)
oder in Ziff. 2 (Zusicherung Kantonsbiirgerrecht an [alle] Auslanderinnen und Auslander) auf-
gefuhrt werden.

Aufgrund der gutgeheissenen Motion JUKO wie auch im Sinne einer Vereinfachung und Be-
schleunigung des Einbiurgerungsverfahrens im Allgemeinen auf Kantonsebene soll das Kan-
tonsbirgerrecht bei Gesuchen von volljghrigen auslandischen Bewerberinnen und Bewerbern
neu nicht mehr durch die Legislativbehérde (Landrat) im Vorfeld zugesichert werden. Da bis
anhin die Justiz- und Sicherheitsdirektion bereits bei minderjahrigen auslandischen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern das Kantonsburgerrecht zusichert, ist die Zusicherung durch die Direk-
tion neu auch fir volljghrige — und damit fur alle — auslandischen Bewerberinnen und Bewer-
bern vorzunehmen (Abs. 1 Ziff. 2). Nach dem Vorliegen der eidgenéssischen Einbirgerungs-
bewilligung wird inskiinftig der Regierungsrat als Gremium definitiv ber die Erteilung des Kan-
tonsbirgerrechts an alle auslandischen Bewerberinnen und Bewerber entscheiden (Abs. 2).

Die JUKO wollte in ihrer Motion noch einen Schritt weitergehen und hat vorgeschlagen, es sei
die Option zu prifen, ob eine Verlegung der Entscheid- (beziehungsweise Zusicherungs-)In-
stanz vom Regierungsrat zu einem Amt in der Justiz- und Sicherheitsdirektion sinnvoll ware.
Eine Beschlussfassung durch eine (nhoch) tiefere Verwaltungsebene (Amt) wird jedoch als
nicht opportun eingeschéatzt, zumal hierfir bis anhin das Parlament zustandig war. Die Ansied-
lung der Zusicherungskompetenz bei der Justiz- und Sicherheitsdirektion erscheint als ange-
messen. Zudem ergibt sich eine klare und verwaltungsékonomische Aufgabentrennung zwi-
schen der Zusicherung des Kantonsbirgerrechts zu Gunsten aller auslandischen
Bewerberinnen und Bewerber durch die Justiz- und Sicherheitsdirektion und der Erteilung des
Kantonsburgerrechts durch den Regierungsrat, der abschliessend definitiv Gber die Erteilung
des Kantonsburgerrechts an alle ausléandischen Bewerberinnen und Bewerber entscheidet.
Dabei ist festzuhalten, dass der Regierungsrat in seinem Einbirgerungsentscheid grundsatz-
lich an den Zusicherungsentscheid der Justiz- und Sicherheitsdirektion gebunden ist, soweit
die Verhaltnisse unverandert geblieben sind. Wenig sinnvoll ware aus verfahrensékonomi-
schen Griinden in diesem Teil des Verfahrens, bereits auch die Zusicherung in die Zustandig-
keit des Regierungsrats zu Ubertragen.

Art. 14 c¢) Eintritt der Volljahrigkeit
Anpassung des Titels.

Art. 16 Aufgehoben

Die neu formulierten Art. 12 und 13 regeln neu, welche Instanz das Gemeinde- bzw. Kantons-
blrgerrecht zusichert. Da die Gemeindeversammlung inskiinftig nicht mehr am Einblrge-
rungsverfahren beteiligt ist, kann Art. 16, welcher sich auf das Verfahren innerhalb der Ge-
meindeversammlung bezieht, ersatzlos aufgehoben werden.

Art. 17 Aufgehoben

Die neu formulierten Art. 12 und 13 regeln fortan, welches Gremium das Gemeinde- und das
Kantonsburgerrecht zusichert. Da der Landrat inskiinftig nicht mehr am Einburgerungsverfah-
ren beteiligt ist, ist Art. 17, welcher sich auf den Landrat bezieht, aufzuheben.
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Art. 19 Aufgehoben

Die neu formulierten Art. 12 und 13 regeln fortan, welches Gremium das Gemeinde- und Kan-
tonsburgerrecht zusichert. Da die Gemeindeversammlung inskinftig nicht mehr am Einburge-
rungsverfahren beteiligt ist, ist Art. 19, welcher sich auf die Stimmberechtigten der Gemeinde-
versammlung beziehungsweise die Gemeindeversammlung bezieht, aufzuheben.

Art. 21 Abs. 2 Anhdrung

Will eine Gemeinde die Zustandigkeit fur die Zusicherung oder Erteilung des Gemeindebur-
gerrechts aufgrund ihrer Gemeindeordnung einer Einbirgerungskommission zuordnen, emp-
fiehlt es sich, darin auch festzulegen, dass dieses Gremium fiir alle Amtshandlungen zustandig
ist, die sich aus der Blrgerrechtsgesetzgebung ergeben. Darunter féallt damit vor allem die
Stellungnahme im Zusammenhang mit Anhdrungen durch den Kanton (vgl. Art. 21 Abs. 2,
Art. 22 Abs. 2, Art. 25 Abs. 2 sowie Art. 30 Abs. 2). Wird darauf verzichtet, obliegt diese Kom-
petenz dem Gemeinderat.

Art. 22 Abs. 2 Anhdrung

Je nach den kommunalen Vorschriften kommt die Zustandigkeit betreffend Stellungnahme im
Rahmen einer Anhérung dem Gemeinderat oder der Einblrgerungskommission zu (vgl. dazu
auch die Ausfihrungen zu Art. 21 Abs. 2).

Art. 25 Abs. 2 Nichtigerklarung

Je nach den kommunalen Vorschriften kommt die Zustandigkeit betreffend Stellungnahme im
Rahmen einer Anhérung dem Gemeinderat oder der Einblrgerungskommission zu (vgl. dazu
auch die Ausfiihrungen zu Art. 21 Abs. 2).

Art. 27 Abs. 1 und 2 Entlassung aus dem Kantons- und Gemeindebirgerrecht
1. Zustandigkeit

Abs. 1 ist redaktionell so anzupassen, dass klar ist, aus welchem Kantons- und Gemeindebir-
gerecht die Direktion eine gesuchstellende Person entlassen kann.

Die Gemeinden sind zustandig fur Entlassungen aus ihrem jeweiligen kommunalen Birger-
recht, wenn Kantonsbirgerinnen und Kantonsbiirger ihr Birgerrecht in einer anderen Nidwald-
ner Gemeinde beibehalten.

Art. 30 Abs. 2 Anhdrung

Da die Gemeinden zukunftig in ihrer Gemeindeordnung festzulegen haben, ob der Gemeinde-
rat oder eine (Einblrgerungs-)Kommission das Gemeindeburgerrecht zusichern, ist diese Vor-
schrift so allgemein zu formulieren, dass je nach Zustandigkeit der Gemeinderat oder die Ein-
blUrgerungskommission anzuhoéren ist. Die Gemeinden haben in ihrer Gemeindeordnung
indessen festzulegen, ob — analog zur Erteilung oder Zusicherung des Gemeindebirgerrechts
— der Gemeinderat oder eine Einblrgerungskommission vom Amt anzuhéren ist (vgl. dazu die
Ausflhrungen zu Art. 21 Abs. 2).

Art. 31 Abs. 1 Bearbeitung von Personendaten

Da bei der Einbiirgerung von Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern in Zukunft nicht mehr
auf den Bezug von Sozialleistungen abgestellt werden soll, sind Personendaten bei Massnah-
men der Sozialhilfe gemass Ziff. 4 nur bei auslandischen Bewerberinnen und Bewerbern zu
bearbeiten.

Art. 33 Beschwerde
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Art. 46 BUG bestimmt ausdrticklich, dass nur gegen ablehnende Einbiirgerungsentscheide Be-
schwerde erhoben werden kann. Dergleichen soll inskiinftig auch auf kantonaler Ebene ver-
fahren werden (vgl. Abs. 2, Satz 1). Ansonsten richtet sich das Rechtsmittelverfahren nach der
kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzgebung (VRG, NG 265.1), vor allem auch, was den
Instanzenzug betrifft (vgl. Abs. 1). Vorbehalten bleibt — dies auch bei gutgeheissenen Einbur-
gerungsentscheiden — eine selbstandige Anfechtung der Verfahrenskosten gemass Art. 25
und 26 des kantonalen Gesetzes Uber die amtlichen Kosten (GebiUhrengesetz, GebG;
NG 265.5; vgl. Abs. 2, Satz 2).

5.2 Landratsgesetz (LRG, NG 151.1)

Aufgrund der Neuordnung der Zustandigkeitsvorschriften im Einburgerungsverfahren, sind die
die massgebenden Passagen in oder aus Art. 23 Abs. 3 Ziff. 2, Art. 32 Abs. 2 und Art. 35a
LRG zu entfernen.

5.3 Gemeindegesetz (GemG; NG 171.1)

Art. 35 Abs. 2 Ziff. 1 c) Wahlen und Sachgeschéfte

Aufgrund der Motion Grendelmeier soll nicht mehr die Gemeindeversammlung (Legislative) fur
die Zusicherung von Gemeindeburgerrechten an volljahrige, auslandische Bewerberinnen und
Bewerber zustandig sein, sofern darauf kein gesetzlicher Anspruch besteht. Diese Aufgabe
soll inskiinftig einer Exekutivbehérde wie dem Gemeinderat — oder allenfalls je nach kommu-
nalem Recht — einer kommunalen Kommission zukommen. Diese Aufgabenzuteilung ist Sache
der Gemeinde und erfolgt in der Gemeindeordnung oder einem kommunalen Reglement. So-
lange eine Gemeinde diese Aufgabe nicht einer kommunalen Kommission zugewiesen ist,
kommt diese Aufgabe gestitzt auf Art. 88 GemG im Sinne eines Auffangtatbestandes dem
Gemeinderat zu. Insofern ist Ziff. 1 von Art. 35 Abs. 2 unter der Zustandigkeit der Gemeinde-
versammlung aufzuheben.

Art. 81 Abs. 1 Verfahren

Die kantonale Blrgerrechtsgesetzgebung sieht in Einblrgerungsverfahren keine Verfahren
mehr vor, in denen die Gemeindeversammlung entscheidet. Der Hinweis in Art. 81 Abs. 1
GemG auf Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 16 kBUG ertibrigt sich daher und ist aufzuheben.

Art. 134 Abs. 1 Ziff. 15 Wahlen und Sachgeschéfte

Diese Vorschrift weist im Rahmen der ausserordentlichen Organisation nach den Art. 113 ff.
GemG dem Einwohnerrat die Aufgabe zu, das Gemeindebirgerrecht zu erteilen beziehungs-
weise dieses zuzusichern, sofern darauf kein gesetzlicher Anspruch besteht. Der Einwohner-
rat ist anstelle der Gemeindeversammlung die kommunale Legislative. Ihr soll diese Aufgabe
daher auch nicht (mehr) zukommen und wird an die Exekutive Ubertragen. Wird in der kom-
munalen Gemeindeordnung dazu nichts geregelt, kommt diese Aufgabe gestiitzt auf Art. 139
Abs. 1 GemG i.V.m. Art. 88 GemG dem Gemeinderat zu.

5.4 Kantonale Burgerrechtsverordnung (kBiV; NG 121.21; zur Information)

81 Abs.2und 3 Einbldrgerungsgesuch
1. Inhalt, Einreichung

In Art. 3 kBUG wird in Bezug auf die Einreichung der Gesuchsunterlagen neu zwischen aus-
landischen und Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern differenziert. Infolgedessen bezieht
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sich neu Abs. 2 allein auf die ausléandischen Bewerberinnen und Bewerber, ein neuer Abs. 3
auf Schweizer Bewerberinnen und Bewerber. Letztere sollen ihren Gesuchen zwecks Verfah-
rensvereinfachung bei der Einreichung nicht mehr einen Arbeitsvertrag, eine Arbeitsbestati-
gung oder einen Lehrvertrag beziehungsweise eine Bestatigung des Lehrbetriebes oder einen
Studentennachweis (vgl. 8 6 Abs. 2 Ziff. 3 kBuV) beilegen missen.

§2 Erhebungsbericht

Um das Einburgerungsverfahren fir Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern und den in die-
sen Prozess involvierten Institutionen zusatzlich zu vereinfachen, soll die Kantonspolizei kinf-
tig bei diesen auf einen Erhebungsbericht verzichten. Ein solcher ist inskinftig allein bei aus-
landischen Bewerberinnen und Bewerbern erforderlich.

§ 5 Titel und Abs. 1 Ziff. 1 Erfullung der Verpflichtungen durch auslandische
Bewerberinnen und Bewerber

Die materielle Gesuchprifung fur Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern ist angemessen
zu vereinfachen. Daher sind die Voraussetzungen fur Schweizer und ausléandischen Bewer-
berinnen und Bewerbern zu unterscheiden. Daraus folgt, dass zwei separate Vorschriften zu
generieren sind, zum einen fur die auslandischen Bewerberinnen und Bewerbern in 8 5 und
zum anderen flr die Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern in § 5a.

8§ 5 Abs. 1 Ziff. 1 ist so zu prazisieren, dass in Bezug auf die gedeckten Lebenskosten und
Unterhaltsverpflichtungen bei Bedarf weitere Unterlagen eingefordert werden kénnen, welche
die Erfullung der Verpflichtungen klar belegen kdnnen.

§ ba Erfullung der Verpflichtungen durch Schweizer Bewerberinnen und
Bewerber

Nach dem eben Gesagten bezieht sich der neue 8§ 5a nur noch auf die Erfullung der Verpflich-
tungen durch Schweizer Bewerberinnen und Bewerber.

§ 6a Entlassungsgesuch

Der aktuellen kantonalen Burgerrechtsverordnung lasst sich nicht ausdricklich entnehmen,
welche Unterlagen einem Entlassungsgesuch aus dem kommunalen oder kantonalen Blirger-
recht beizulegen sind. Auch geht aus der aktuellen kantonalen Burgerrechtsverordnung nicht
hervor, wo ein solches Entlassungsgesuch eingereicht werden soll. Die neue Vorschrift von
§ 6a fuhrt nun ausdrucklich auf, wo ein Einlassungsgesuch einzureichen ist und welche Un-
terlagen diesem beizulegen sind.

6 Auswirkungen

6.1 Finanzielle Auswirkungen

Mit den neuen Zustandigkeiten im Einburgerungsverfahren (Exekutive statt Legislative) auf
kantonaler und auf kommunaler Ebene kann das Verwaltungsverfahren betreffend den Ein-
blUrgerungsprozess entschlackt und verkirzt werden. Zwar werden keine Verfligungsinstan-
zen ersatzlos gestrichen — die Ubertragung einer Aufgabe von einer Legislative zu einer Exe-
kutive bringt jedoch erfahrungsgemass eine gewisse Reduktion des Verwaltungsaufwandes
mit sich, welche allerdings nicht bezifferbar ist. Landrat und Gemeindeversammlung sind in
Zukunft nicht mehr als Einbirgerungsbehérden tétig. Diese Tatigkeiten fallen inskiinftig jedoch
nach wie vor bei anderen Instanzen an, namentlich auf kantonaler Ebene der Justiz- und Si-
cherheitsdirektion und auf kommunaler Ebene den Gemeinderat oder allenfalls der Einbirge-
rungsbehdrde. In finanzieller Hinsicht ergibt sich eine (Teil-)Verlagerung des Verwaltungsauf-
wandes. Insgesamt bleibt die Vorlage jedoch zumindest kostenneutral. Nach wie vor werden
die Aufwendungen zu Einburgerungen nach der Vollzugsverordnung zum Gesetz lber die
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amtlichen Kosten (vgl. Anhang zur Gebihrenverordnung [GebV; NG 265.51]) in Rechnung
gestellt, wobei die Geblihren maximal kostendeckend sein durfen (Art. 35 Abs. 2 BUG).

6.2 Auswirkungen auf das Verwaltungsverfahren

Die weiteren Gesetzesanpassungen fihren zu mehr Rechtssicherheit. Da sich an der Koordi-
nation und Kontrolltatigkeit im Einblrgerungsverfahren nichts &ndert, erfahrt das Einbtrge-
rungsverfahren durch die vorgeschlagenen Anderungen auch keine Qualitatseinbussen. Viel-
mehr werden sowohl der Landrat (inklusive JUKO) als auch die Gemeindeversammlung von
Geschaften entlastet. Zudem bewirken die neuen Zustandigkeitsvorschriften eine Reduktion
der Dauer des Einburgerungsverfahrens.

7 Terminplan

Verabschiedung Vorlage durch Regierungsrat an Landrat 15. April 2025
Kommissionssitzung SJS 22. Mai 2025
1. Lesung Landrat Q2 2025

2. Lesung Landrat Q32025
Referendumsfrist Q3 2025
Inkrafttreten 1. Januar 2026

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN
Landammann

Res Schmid

Landschreiber

Armin Eberli

Bericht Regierungsrat vom 15. April 2025 16/16



	1 Zusammenfassung
	2 Ausgangslage
	3 Vorbemerkungen
	4 Grundzüge der Vorlage
	4.1 Motion Justizkommission
	4.2 Motion Grendelmeier
	4.3 Weitere Anpassungen
	4.3.1 Vorbemerkungen
	4.3.2 Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens für Schweizer Bewerberinnen und Bewerber
	4.3.2.1 Allgemeines
	4.3.2.2 Bezug von Sozialleistungen
	4.3.2.3 Finanzielle Verhältnisse
	4.3.2.4 Beachtung der schweizerischen Rechtsordnung
	4.3.2.5 Sprachnachweis
	4.3.2.6 Wohnsitzbestätigung
	4.3.2.7 Arbeitsvertrag/-bestätigung, Lehrvertrag/-bestätigung, Studiennachweis



	5 Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen
	5.1 Kantonales Bürgerrechtsgesetz (kBüG; NG 121.1)
	5.2 Landratsgesetz (LRG, NG 151.1)
	5.3 Gemeindegesetz (GemG; NG 171.1)
	5.4 Kantonale Bürgerrechtsverordnung (kBüV; NG 121.21; zur Information)

	6 Auswirkungen
	6.1 Finanzielle Auswirkungen
	6.2 Auswirkungen auf das Verwaltungsverfahren

	7 Terminplan

